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AUSLOBUNG DES HUGO-HÄRING-PREISVERFAHRENS 2026/2027 
Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA  
Landesverband Baden-Württemberg 
 
 
Seit 1969 zeichnet der BDA Baden-Württemberg mit dem Hugo-Häring-Preis vorbildliche 
Bauwerke im Land aus. Gewürdigt wird das gemeinsame Werk von Architektinnen und 
Architekten sowie Bauherrinnen und Bauherren. 
 
Die Hugo-Häring-Auszeichnung 2026 bildet die erste Stufe des Auswahlverfahrens zum 
Hugo-Häring-Landespreis 2027. Der Preis ist ein Ehrenpreis und wird im dreijährigen 
Turnus vergeben. 
 
 
TEILNAHMEBERECHTIGUNG UND KRITERIEN 
Teilnahmeberechtigt sind Architektinnen und Architekten sowie Bauherrinnen und Bau-
herren. Eingereicht werden können in Baden-Württemberg realisierte Bauwerke – Ge-
bäude, Gebäudegruppen, städtebauliche Anlagen oder Ingenieurbauten –, die ab dem 1. 
Januar 2021 fertiggestellt wurden. Mehrere Projekte sind zugelassen; jedes Projekt ist 
einzeln anzumelden. 
 
EINREICHUNG UND DIGITALES VERFAHREN 
Die Einreichung erfolgt ausschließlich digital über www.hugo-häring-preis.de. 
 
Im Rahmen der Online-Anmeldung sind Projektangaben, Informationen zum Architektur-
büro, zu weiteren Beteiligten und zur Bauherrschaft einzureichen. Zusätzlich ist ein be-
schreibender Text (max. 1.400 Zeichen inkl. Leerzeichen) vorzulegen. Ergänzend können 
bis zu neun hochauflösende Bilder und bis zu sechs Pläne hochgeladen werden. Das ein-
gereichte Material bildet die Grundlage der Jurierung in den Kreisgruppen. 
 
Nach Abschluss der Online-Eingabe ist das generierte Anmeldeformular zu 
unterzeichnen und bis spätestens 31. Mai 2026 im Portal hochzuladen. Eine ausführliche 
Anleitung mit technischen Hinweisen steht dort als PDF zur Verfügung. 
 
JURIERUNG, PRÄSENTATION UND AUSSTELLUNG 
Die Jurierung erfolgt in den Kreisgruppen des BDA Baden-Württemberg auf Grundlage 
der digital eingereichten Unterlagen. 
 
Für Jurierung und Ausstellung werden aus dem eingereichten Material DIN A1-Plakate 
generiert. Hierfür stehen Gestaltungsvorlagen zur Auswahl. Die Plakate enthalten Pro-
jekttitel, Ort, Fertigstellungsjahr, Architekturbüro und Bauherrschaft sowie eine Auswahl 
von Bildern, einen Plan und den Beschreibungstext. Optional kann ein zusätzliches Plakat 
erstellt werden. Der Druck der Plakate erfolgt in Abstimmung mit der jeweiligen Kreis-
gruppe und im Hinblick auf die geplante Jurierung und Präsentation. Druck und Versand 
organisiert die Geschäftsstelle zentral. 
 
Nach Bekanntgabe der Ergebnisse werden die ausgezeichneten Projekte online 
präsentiert. In den Kreisgruppen finden Preisverleihungen und – wenn möglich – 
Ausstellungen statt. 
 
ZWEITE STUFE: HUGO-HÄRING-LANDESPREIS 2027 
Die ausgezeichneten Bauwerke nehmen im Folgejahr am Auswahlverfahren zum Hugo-
Häring-Landespreis 2027 auf Landesebene teil. Sie werden in der Dokumentation 



 

2/2 
 

„Architektur in Baden-Württemberg, Band 15“ veröffentlicht, die zur Verleihung des 
Hugo-Häring-Landespreises 2027 erscheint. 
 
Die Landespreisträger nehmen am Verfahren des bunesweiten BDA-Architekturpreises 
Nike teil. 
 
TEILNAHMEGEBÜHR 
Die Teilnahmegebühr beträgt 350 € pro eingereichtem Projekt. Sie umfasst sämtliche 
Kosten für die Bereitstellung der Projekte im Juryverfahren sowie für gegebenenfalls 
stattfindende Ausstellungen. 
 
ANMELDUNG UND FRISTEN 
Online-Anmeldung: 01. April bis 31. Mai 2026 
www.hugo-häring-preis.de 
 
Die Teilnahmegebühr ist vor Abschluss der Anmeldung zu überweisen an: 
Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA 
Stuttgarter Volksbank 
BIC: VOBADESSXXX 
IBAN: DE91 6009 0100 0213 7460 00 
 
Bitte alle Projekte in der Überweisung angeben. 
 
Die Termine der Preisverleihungen und Ausstellungen werden unter 
www.bda-bawue.de bekanntgegeben. 
 
HONORARANSPRÜCHE DER FOTOGRAFINNEN UND FOTOGRAFEN 
Die Einreichenden sind verpflichtet, den BDA Baden-Württemberg im Rahmen des Hugo-
Häring-Preisverfahrens 2026/2027 von sämtlichen Honorarforderungen der beteiligten 
Fotografinnen und Fotografen freizustellen. 
 
Hierzu ist mit jeder Fotografin bzw. jedem Fotografen die für dieses Preisverfahren 
geltende Lizenzvereinbarung über die Nutzung von Fotografien abzuschließen (in 
Anlehnung an die Vereinbarung zwischen dem BDA und dem Bundesverband 
Architekturfotografie BVAF e. V.). Die unterzeichnete Lizenzvereinbarung ist bei der 
Einreichung im Online-Portal hochzuladen. Ohne diese Vereinbarung kann das 
Bildmaterial nicht verwendet werden. 
  
DATENSCHUTZ 
Personenbezogene Daten werden ausschließlich gemäß den Datenschutzhinweisen unter 
www.hugo-häring-preis.de/datenschutz verarbeitet. Mit der Teilnahme am 
Preisverfahren bestätigen alle Beteiligten die Kenntnis und Zustimmung zur dort 
beschriebenen Datenverarbeitung. Die Einreichenden sind für die rechtmäßige Einholung 
und Übermittlung der personenbezogenen Daten aller genannten Beteiligten 
verantwortlich. 
  
KONTAKT 
BDA Baden-Württemberg 
Zeppelin Carré, Friedrichstr. 5, 70174 Stuttgart 
Tel.: 0711-6404039, hugo@bda-bawue.de  

 
 
Stuttgart, Februar 2026 


